
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/3/27 3Ob38/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1985

Norm

EO §78

ZPO §517

Rechtssatz

Bei der Frage der Anwendbarkeit des § 517 ZPO im Exekutionsverfahren spricht allerdings alles dafür, diese

Bestimmungs als eine spezielle nur auf das Erkenntnisverfahren zugeschnittene Bestimmung aufzufassen, die nicht zu

den auch im Exekutionsverfahren anzuwendenden "allgemeinen" Bestimmungen der ZPO über das Rechtsmittel des

Rekurses iSd § 78 EO zählt.

Entscheidungstexte

3 Ob 38/85

Entscheidungstext OGH 27.03.1985 3 Ob 38/85
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